
Verfahrensordnung

für die Schlichtung von Beschwerden im  
Bereich des Bundesverbandes Öffentlicher 
Banken Deutschlands (VÖB)
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VERFAHRENSORDNUNG

Zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten 
über sämtliche von seinen Mitgliedsinstituten ange- 
botenen Produkte und Dienstleistungen unter Ein- 
schluss von Streitigkeiten aus der Anwendung des  
§ 14 Absatz 1 des Unterlassungsklagengesetzes  
betreibt der Bundesverband Öffentlicher Banken 
Deutschlands (VÖB) eine vom Bundesamt für Justiz 
anerkannte private Verbraucherschlichtungsstelle. 
 
Die Verbraucherschlichtungsstelle ist mit mindestens 
zwei Schlichtern besetzt. Schlichtungsverfahren  
werden von der Verbraucherschlichtungsstelle bei  
Beschwerden über Mitgliedsinstitute des VÖB (im  
Folgenden „Kreditinstitut“), die an dem Verfahren  
teil nehmen, nach Maßgabe dieser Verfahrensordnung 
durchgeführt.
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VERFAHRENSORDNUNG

I. ZULÄSSIGKEIT DES VERFAHRENS

(1) Beschwerdegegenstand

Gegenstand des Schlichtungsverfahrens können zivilrechtli-
che Streitigkeiten aller Art sein. Ausgenommen sind arbeits-
vertragliche Streitigkeiten.

Die Beschwerden müssen verbrauchertypisch sein, d. h., der 
streitige Geschäftsvorfall darf nicht im Zusammenhang mit 
der gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
der Beschwerde führenden Partei stehen. Diese Einschrän-
kung gilt nicht, wenn die Beschwerde einen Sachverhalt 
betrifft, der sich aus der Anwendung des § 14 Absatz 1 des 
Unterlassungsklagengesetzes ergibt, es sei denn die dort 
aufgeführten Vorschriften gelten nur für Verbraucher.

(2) Ablehnungsgründe

Der Ombudsmann lehnt die Durchführung eines Schlich-
tungsverfahrens als unzulässig ab, wenn

 → kein ausreichender Antrag gestellt wurde;

 → die Verbraucherschlichtungsstelle für die Streitigkeit nicht 
zuständig ist und der Antrag nicht nach Ziffer II. Absatz 4 
dieser Verfahrensordnung zuständigkeitshalber abzuge-
ben ist;

 → wegen derselben Streitigkeit bereits ein Schlichtungsver-
fahren bei einer Verbraucherschlichtungsstelle durchge-
führt wurde oder anhängig ist;

1) Unabhängig davon, ob der VÖB Schlichter oder Schlichterinnen bestellt, 
wird in der Verfahrensordnung aus Gründen der Vereinfachung einheitlich der 
Begriff „Ombudsmann“ bzw. „Ombudsleute“ verwendet.
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 → bei Streitigkeiten über den Anspruch auf Abschluss eines 
Basiskontovertrages nach dem Zahlungskontengesetz be-
reits ein Verwaltungsverfahren nach den §§ 48 bis 50 des 
Zahlungskontengesetzes zur Durchsetzung des Anspruchs 
anhängig ist oder in einem solchen Verfahren unanfechtbar 
über den Anspruch entschieden worden ist;

 → wegen der Streitigkeit ein Antrag auf Bewilligung von Pro-
zesskostenhilfe abgelehnt worden ist, weil die beabsichtig-
te Rechtsverfolgung keine hinreichende Aussicht auf Erfolg 
bot oder mutwillig erschien;

 → die Streitigkeit bereits bei Gericht anhängig ist oder ein Ge-
richt durch Sachurteil über die Streitigkeit entschieden hat;

 → die Ansprüche oder Rechtsverhältnisse, die Gegenstand 
der Streitigkeit sind, zu einer Verbandsklage im Ver-
bandsklageregister angemeldet wurden und die Klage 
noch rechtshängig ist;

 → die Streitigkeit durch Vergleich oder in anderer Weise  
beigelegt wurde;

 → der Anspruch, der Gegenstand der Streitigkeit ist, verjährt 
ist und das Kreditinstitut die Einrede der Verjährung 
 erhoben hat.

Der Ombudsmann kann die Durchführung eines Schlichtungs-
verfahrens als unzulässig ablehnen, wenn 

 → eine grundsätzliche Rechtsfrage, die für die Schlichtung der 
Streitigkeit erheblich ist, nicht geklärt ist;

 → Tatsachen, die für den Inhalt eines Schlichtungsvorschlages 
entscheidend sind, im Schlichtungsverfahren streitig blei-
ben, weil der Sachverhalt von der Verbraucherschlichtungs-
stelle nicht geklärt werden kann.
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II.  VORVERFAHREN BEI DER  
GESCHÄFTSSTELLE

(1) Antrag auf Durchführung eines Schlichtungsverfahrens

Der VÖB hat zur Unterstützung des Ombudsmanns bei Durch-
führung der Schlichtungsverfahren eine Geschäftsstelle 
eingerichtet. Ombudsmann und Geschäftsstelle bilden zu-
sammen die Verbraucherschlichtungsstelle. Die Durchfüh-
rung eines Schlichtungsverfahrens ist in Textform zu beantra-
gen. Als Antrag gilt die Beschwerde. Vor der Beantragung 
sollte dem Kreditinstitut Gelegenheit gegeben worden sein, 
der Beschwerde abzuhelfen. Eine vorherige erfolglose Be-
schwerde beim Kreditinstitut ist keine Voraussetzung für die 
Durchführung eines Schlichtungsverfahrens. Anträge zur 
Durchführung eines Schlichtungsverfahrens sind zu richten 
an die

Verbraucherschlichtungsstelle beim Bundesverband  
Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) 
Postfach 11 02 72 
10832 Berlin 
E-Mail: ombudsmann@voeb-kbs.de

In dem Antrag sind die Streitigkeit, die geschlichtet werden 
soll, zu schildern und ein konkretes Begehren darzulegen. 
Dem Antrag sind die zum Verständnis der Streitigkeit erfor-
derlichen Unterlagen beizufügen. Der Antragsteller hat au-
ßerdem zu versichern, dass wegen derselben Streitigkeit ein 
Verfahren bei einer Verbraucherschlichtungsstelle weder 
durchgeführt wurde noch anhängig ist, über die Streitigkeit 
von einem Gericht nicht durch Sachurteil entschieden wurde 
und die Streitigkeit auch nicht bei einem Gericht anhängig 
ist, die Ansprüche oder Rechtsverhältnisse, die Gegenstand 
der Streitigkeit sind, nicht zu einer noch rechtshängigen 
Verbandsklage im Verbandsklageregister angemeldet sind, 
die Streitigkeit weder durch Vergleich noch in anderer Weise 
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beigelegt wurde, nicht bereits wegen der Streitigkeit ein 
Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe abgelehnt 
worden ist, weil die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine 
hinreichende Aussicht auf Erfolg bot oder mutwillig erschien, 
und, sofern es sich um eine Streitigkeit über den Anspruch 
auf Abschluss eines Basiskontovertrags handelt, ein Verwal-
tungsverfahren nach den §§ 48 bis 50 des Zahlungskonten- 
gesetzes weder anhängig noch in einem solchen Verfahren 
unanfechtbar über den Anspruch entschieden worden ist.

(2) Rücknahme des Antrags

Der Antragsteller kann seinen Antrag bis zur Beendigung des 
Verfahrens gegenüber der Geschäftsstelle zurücknehmen. Mit 
der Rücknahme des Antrags endet das Schlichtungsverfah-
ren. Wird anschließend wegen derselben Streitigkeit noch 
einmal ein Antrag auf Durchführung eines Schlichtungsver-
fahrens gestellt, wird die Durchführung nach Ziffer I. Absatz 2 
Satz 1 dieser Verfahrensordnung abgelehnt.

(3) Bestätigung des Antragseingangs

Die Geschäftsstelle bestätigt dem Antragsteller den Eingang 
seines Antrags. Gleichzeitig wird der Antragsteller über den 
weiteren Verfahrensgang sowie darüber unterrichtet, dass er 
sich in jeder Lage des Verfahrens von einem Rechtsanwalt 
oder anderen Personen, die zur Erbringung von Rechtsdienst-
leistungen befugt sind, beraten oder vertreten lassen kann. 
Soweit für einen ausreichenden Antrag nach Ziffer II. Absatz 1 
dieser Verfahrensordnung erforderlich, wird der Antragsteller 
um Ergänzung seines Vortrages bzw. Vervollständigung seiner 
Unterlagen innerhalb von mindestens zwei Wochen gebeten 
verbunden mit dem Hinweis, dass die Durchführung des 
Schlichtungsverfahrens nach Ziffer I. Absatz 2 dieser Verfah-
rensordnung vom Ombudsmann abgelehnt werden muss, 
wenn innerhalb der Frist die Mängel des Antrags nicht besei-
tigt werden.
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(4) Prüfung der Zuständigkeit

Ist die Verbraucherschlichtungsstelle nicht zuständig und 
handelt es sich um eine Streitigkeit nach § 14 Absatz 1 des 
Unterlassungsklagengesetzes, wird der Schlichtungsantrag 
unter gleichzeitiger Benachrichtigung des Antragstellers an 
die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle abgegeben.

Hat das Kreditinstitut keine inländische Niederlassung, be-
steht aber eine Niederlassung in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
unterrichtet die Verbraucherschlichtungsstelle den Antrag-
steller über die Möglichkeit der außergerichtlichen Streit- 
beilegung in diesem Vertragsstaat. Auf Antrag leitet die  
Verbraucherschlichtungsstelle den Antrag an eine für außer- 
gerichtliche Streitbeilegung zuständige Stelle in dem anderen 
Vertragsstaat weiter.

(5) Einholung von Stellungnahmen des Kreditinstituts

Ist die Verbraucherschlichtungsstelle für den Antrag zuständig 
und entspricht er den Anforderungen nach Ziffer II. Absatz 1 
dieser Verfahrensordnung, leitet die Geschäftsstelle den Antrag 
dem betroffenen Kreditinstitut zur Stellungnahme zu, es sei 
denn, es liegt nach ihrer Auffassung ein Ablehnungsgrund 
gemäß Ziffer I. Absatz 2 dieser Verfahrensordnung vor (s. Ziffer 
III. Absatz 1 dieser Verfahrensordnung). Gleichzeitig wird das 
Kreditinstitut darüber unterrichtet, dass es sich in jeder Lage 
des Verfahrens von einem Rechtsanwalt oder anderen Perso-
nen, die zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen befugt 
sind, beraten oder vertreten lassen kann. Das Kreditinstitut hat 
innerhalb eines Monats ab Zugang Stellung zu nehmen. Auf 
Antrag des Kreditinstituts kann eine Nachfrist von einem weite-
ren Monat eingeräumt werden. Die Stellungnahme des Kredit- 
instituts wird dem Antragsteller zugeleitet. Dieser kann sich 
innerhalb eines Monats ab Zugang hierzu äußern. Auf seinen 
Antrag kann die Frist um einen Monat verlängert werden.
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III.  SCHLICHTUNGSVERFAHREN BEIM  
OMBUDSMANN

(1) Prüfung der Zulässigkeit

Besteht nach Auffassung der Geschäftsstelle ein Ablehnungs-
grund gemäß Ziffer I. Absatz 2 dieser Verfahrensordnung, legt 
sie den Antrag sowie etwaig dazu eingegangene Stellungnah-
men und Unterlagen dem Ombudsmann zur Prüfung der 
Zulässigkeit vor.

Teilt der Ombudsmann die Auffassung der Geschäftsstelle, 
lehnt er die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens 
gegenüber den Beteiligten in Textform unter Hinweis auf den 
Ablehnungsrund und mit kurzer Begründung bis drei Wochen 
nach dem Zeitpunkt, zu dem ihm alle Informationen für das 
Schlichtungsverfahren vorlagen, als unzulässig ab. Mit dem 
Bescheid über die Unzulässigkeit der Beschwerde ist das 
Verfahren bei der Verbraucherschlichtungsstelle beendet. 
Liegt nach Auffassung des Ombudsmanns kein Ablehnungs-
grund vor, wird das Schlichtungsverfahren durchgeführt.

(2) Vorlage an den Ombudsmann

Sofern das Kreditinstitut dem Anliegen des Antragstellers 
nicht entspricht oder sich das Schlichtungsverfahren nicht 
auf andere Weise erledigt und nach Einschätzung der Ge-
schäftsstelle keine weiteren Stellungnahmen, Unterlagen 
oder sonstigen Informationen mehr benötigt werden, legt 
diese den Antrag sowie die dazu eingegangenen Stellung-
nahmen und Unterlagen nach Ablauf der Fristen dem Om-
budsmann vor. Der Zeitpunkt, zu welchem alle Informatio-
nen für das Schlichtungsverfahren vorlagen, wird den 
Beteiligten unverzüglich mitgeteilt.

Hält der Ombudsmann eine weitere Aufklärung des Sachver-
halts für geboten, kann er die Beteiligten zu ergänzenden 
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Stellungnahmen auffordern oder Auskünfte bei der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der Deutschen 
Bundesbank oder bei einer für die außergerichtliche Beile-
gung vergleichbarer Streitigkeiten zuständigen Stelle in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum einholen. Eine Beweisaufnahme führt 
der Ombudsmann nur durch, wenn der Beweis durch die 
Vorlage von Urkunden angetreten werden kann. Die Vorschlä-
ge des Ombudsmanns ergehen grundsätzlich nach Aktenlage.

(3) Schlichtungsvorschlag

Bei zulässigen Beschwerden unterbreitet der Ombudsmann 
einen Vorschlag, wie die Streitigkeit nach geltendem Recht, 
insbesondere unter Beachtung von zwingenden Verbraucher-
schutzgesetzen und unter Berücksichtigung von Treu und 
Glauben, angemessen beigelegt werden kann. Bei Beschwer-
den über die Ablehnung der Eröffnung eines sogenannten 
Girokontos für jedermann beschränkt sich der Schlichtungs-
vorschlag auf die Feststellung, ob das Kreditinstitut die Emp-
fehlung der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) zum Thema 
„Girokonto für jedermann“ beachtet hat. Der Schlichtungs-
vorschlag enthält eine kurze und verständliche Begründung. 
Er kann einen Vorschlag zur Übernahme von Auslagen ent-
halten, wenn dies zur angemessenen Beilegung des Streits 
geboten erscheint. Der Schlichtungsvorschlag wird den Be-
teiligten in Textform spätestens 90 Tage nach dem Zeitpunkt, 
zu welchem alle Informationen für das Schlichtungsverfah-
ren vorlagen, übermittelt, es sei denn, diese Frist ist vom 
Ombudsmann verlängert worden. Eine Verlängerung ist ohne 
Zustimmung der Beteiligten nur für Streitigkeiten möglich, 
die sehr umfangreich sind oder bei denen sich schwierige 
Rechtsfragen stellen. Über eine Fristverlängerung unterrich-
tet der Ombudsmann die Beteiligten unverzüglich.

Zusammen mit dem Schlichtungsvorschlag werden die Be-
teiligten darauf hingewiesen, dass sie den Vorschlag inner-
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halb von sechs Wochen nach Zugang durch eine Erklärung in 
Textform gegenüber der Geschäftsstelle annehmen können, 
welche Rechtsfolgen die Annahme des Schlichtungsvor-
schlags hat, dass ein Gericht die Streitigkeit anders ent- 
scheiden kann, eine Pflicht zur Annahme des Schlichtungs-
vorschlags nicht besteht und dass die Beteiligten bei 
Nichtannahme des Schlichtungsvorschlags berechtigt sind, 
wegen der Streitigkeit auch die Gerichte anzurufen. Sollten 
die Beteiligten ihr Einverständnis innerhalb der Frist von 
sechs Wochen nicht erklären, wird davon ausgegangen, dass 
sie den Schlichtungsvorschlag ablehnen.

(4) Mitteilung des Ergebnisses

Nach Ablauf der sechs Wochen teilt die Geschäftsstelle den 
Beteiligten das Ergebnis des Schlichtungsverfahrens unter 
Angabe der Beteiligten und des Verfahrensgegenstands in 
Textform mit. Mit dieser Mitteilung ist das Verfahren bei der 
Verbraucherschlichtungsstelle beendet. Auf Antrag eines 
Beteiligten wird diesem eine Bescheinigung über einen 
erfolglosen Schlichtungsversuch nach § 15a Absatz 1 Satz 2 
des Gesetzes betreffend die Einführung der Zivilprozessord-
nung ausgestellt, wenn ein Schlichtungsverfahren durchge-
führt wurde, aber die Streitigkeit nicht beigelegt werden 
konnte. Die Bescheinigung enthält Namen und Anschriften 
der Beteiligten, eine kurze Darstellung des Verfahrensgegen-
stands sowie den Zeitpunkt der Beendigung des Schlich-
tungsverfahrens.
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IV.  AUSWAHL, BESTELLUNG UND  
ABBERUFUNG DES OMBUDSMANNS

(1) Auswahl und Bestellung

Der Ombudsmann wird vom Vorstand des VÖB auf Vorschlag 
der Geschäftsführung jeweils für die Dauer von mindestens 
drei Jahren bestellt. Die Bestellung kann wiederholt werden. 
Vor der Bestellung teilt der VÖB dem Verbraucherzentrale 
Bundesverband e. V. (vzbv) Namen, Qualifikation, beruflichen 
Werdegang und etwaige Vortätigkeiten als Ombudsmann der 
vorgesehenen Person mit. Wenn innerhalb von zwei Monaten 
schriftlich gegenüber dem VÖB keine Tatsachen vorgetragen 
werden, welche die Qualifikation oder Unparteilichkeit der 
Person in Frage stellen, kann diese zum Ombudsmann be-
stellt werden. Der Name der Person, ihre Qualifikation und ihr 
beruflicher Werdegang in den letzten drei Jahren vor Bestel-
lung sowie der Inhalt des Beschäftigungsverhältnisses mit 
dem VÖB und das Ergebnis der Anhörung des vzbv werden 
dem Bundesamt für Justiz mitgeteilt.

(2)	 Qualifikation,	Unabhängigkeit	und	Unparteilichkeit

Der Ombudsmann muss die Befähigung zum Richteramt ha-
ben und darf in den letzten drei Jahren vor seiner Bestellung 
nicht beim VÖB, es sei denn als Ombudsmann, bei einem 
Kreditinstitut, das am Schlichtungsverfahren der Verbrau-
cherschlichtungsstelle des VÖB teilnimmt, oder bei einem mit 
einem solchen Kreditinstitut verbundenen Unternehmen 
beschäftigt gewesen sein. Der Ombudsmann ist in dieser 
Eigenschaft unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Er 
ist verantwortlich für eine faire und unparteiische Schlichtung.

Ein Ombudsmann darf eine Streitigkeit nicht schlichten, wenn 
Gründe vorliegen, die Misstrauen gegen seine Unabhängigkeit 
oder Unparteilichkeit rechtfertigen. An seiner Stelle wird sein 
Vertreter tätig.
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(3) Abberufung

Ein Ombudsmann kann von seinem Amt abberufen werden, 
wenn Tatsachen vorliegen, die eine faire, unabhängige oder 
unparteiische Schlichtertätigkeit nicht mehr erwarten lassen, 
wenn der Ombudsmann nicht nur vorübergehend an der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben gehindert ist oder wenn ein 
vergleichbar wichtiger Grund vorliegt. Der Ombudsmann hat 
den VÖB über das Vorliegen von Abberufungsgründen nach 
Satz 1 unverzüglich zu unterrichten.

(4)	 Vertreter	und	Geschäftsverteilung

Für jeden Ombudsmann wird ein anderer Ombudsmann als 
Vertreter bestellt. Für den Vertreter gelten die o. g. Vorausset-
zungen entsprechend. Die Geschäftsverteilung wird vor je-
dem Geschäftsjahr von den Ombudsleuten gemeinsam 
schriftlich festgelegt. Eine Änderung der Geschäftsverteilung 
ist während des Geschäftsjahres nur aus wichtigem Grund 
zulässig.
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V. VERFAHRENSSPRACHE

Schlichtungsverfahren werden in deutscher Sprache geführt.

VI. VERTRAULICHKEIT

Der Ombudsmann und die in der Geschäftsstelle tätigen 
Personen sind zur Verschwiegenheit über die Schlichtungs-
verfahren verpflichtet.

VII. VERTRETUNG

Die Beteiligten können sich in jeder Lage des Schlichtungs-
verfahrens von einem Rechtsanwalt oder anderen Personen, 
die zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen befugt sind, 
beraten oder vertreten lassen. Die Vertretungsbefugnis ist 
nachzuweisen.

VIII. KOSTEN DES VERFAHRENS

Das Verfahren vor der Verbraucherschlichtungsstelle ist für 
den Antragsteller kostenfrei. Auslagen werden grundsätzlich 
nicht erstattet. Sofern sich der Antragsteller in dem Verfahren 
vertreten lässt, trägt er die Kosten seines Vertreters selbst.

In Sondersituationen erhebt die Verbraucherschlichtungsstelle 
von den hiervon betroffenen Kreditinstituten einen anteiligen 
Beitrag von bis zu 100 € pro Fall an den Mehrkosten.
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IX. HEMMUNG DER VERJÄHRUNG

Das Schlichtungsverfahren hemmt die Verjährung nach Maß-
gabe von § 204 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

X. TÄTIGKEITSBERICHT

Der VÖB erstellt jährlich einen Bericht über die Tätigkeit der 
Verbraucherschlichtungsstelle und alle zwei Jahre einen 
Evaluationsbericht.
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